
 

 

 

 

 
Berufsunfähigkeits-/Krankentagegeldversicherung 

 
 
 
 Die Berufsunfähigkeitsversicherung 
ist neben der Unfallversicherung der 
bekannteste Zweig der Invaliditäts-
versicherung. Sie kann als Zusatz-
versicherung(Berufsunfähigkeitszusat
zversicherung, BUZ)zu einer Lebens-
versicherung oder Rentenversicherung 
oder als selbständige Berufsunfähig-
keitsversicherung (BU) abgeschlossen 
werden. 
 
Eine typische Definition von Berufs-
unfähigkeit in Versicherungsbedin-
gungen lautet, wenn „die versicherte 
Person nach medizinischem Befund im 
bisher ausgeübten Beruf auf nicht 
absehbare Zeit mehr als 50% erwerbs-
unfähig ist“. 
 
Im Allgemeinen wird mit dem Begriff 
Berufsunfähigkeitsversicherung eine 
privatwirtschaftliche Versicherung 
bezeichnet; allerdings gibt es auch 
im Rahmen der gesetzlichen Renten-
versicherung den Begriff der Berufs-
unfähigkeit. Diese greift jedoch nur 
noch für Personen, die vor dem 
2.Januar 1961 geboren sind und auch 
nur unter gewissen Voraussetzungen 
und mit niedrigen Leistungen. Für 
all’ diejenigen, die nach dem 1. 
Januar 1961 geboren sind, gilt nur 
noch ein begrenzter Schutz im Rahmen 
der Erwerbsunfähigkeit; ermittelt 
nach dem Restleistungsvermögen auf 
dem allgemeinem Arbeitsmarkt. 
 
Generell sollten Menschen eine Ab-
sicherung der Berufsunfähigkeit in 
Betracht ziehen, die eine Arbeit 
verrichten, die ihnen oder auch 
anderen den Unterhalt sichert, die 
darüber hinaus langfristige Verbind-
lichkeiten (z.B. Hypotheken / Leib-
enten)bedienen müssen; und/oder 
späteren Verpflichtungen nachkommen 
wollen (z.B. Ausbildung, Studium der 
Kinder). 
 

Verlassen Sie sich nicht nur auf 
eine Krankentagegeldversicherung! 
 
• Der Krankentagegeld-Versicherer 

bietet Versicherungsschutz 
gegen Verdienstausfall als 
Folge von Krankheiten oder 
Unfällen, soweit dadurch 
Arbeitsunfähigkeit verursacht 
wird. Er gewährt im Versiche-
rungsfall für die Dauer einer 
Arbeitsunfähigkeit ein Kranken-
tagegeld in vertraglichem 
Umfang (§1(1)AVB-KT). 

 
• Arbeitsunfähigkeit im Sinne 

dieser Bedingungen liegt vor, 
wenn die versicherte Person 
ihre berufliche Tätigkeit nach 
medizinischem Befund vorüber- 
gehend in keiner Weise ausüben 
kann, sie auch nicht ausübt und 
keiner anderweitigen Erwerbs-
tätigkeit nachgeht (§1(3)AVB-
KT). 

 
• Besteht jedoch zu diesem Zeit-

punkt in einem bereits einge-
tretenen Versicherungsfall 
Arbeitsunfähigkeit, so endet 
das Versicherungsverhältnis 
nicht vor dem Zeitpunkt, bis zu 
dem der Versicherer seine im 
Tarif aufgeführten Leistungen 
für diese Arbeitsunfähigkeit zu 
erbringen hat, spätestens aber 
drei Monate nach Eintritt der 
Berufsunfähigkeit (§15I(b) AVB-
KT). 

 
Die Highlights – unser BU-Konzept  
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Die Highlights unserer Berufsunfähigkeitsversicherung  
 
 
 
 Flexible Tarifgestaltung  - unterschiedliche Versicherungs-, Leistungs-  

 und Beitragszahlungsdauer möglich 
 
                            - Karenzzeit von 3 bis 36 Monaten möglich 
  
                            - Vereinbarung einer Dynamik möglich 
 
                            - auf Wunsch beitragsfreie Dynamik der Haupt- 
                              versicherung während der Berufsunfähigkeit 
 
                            - Vereinbarung einer einmaligen Sonderzahlung bei  
                              erstmaligem Eintritt der Berufsunfähigkeit möglich 
 
                            - Lebensphasen-Modell: variable Berufsunfähigkeits- 
                              rente für maximal drei Lebensphasen 
 
                            - bei Versicherungen auf verbundene Leben:  
                              Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung für eine  
                              oder beide Personen möglich 
 
                            - 50%-Regelung oder Leistungsstaffel 25/75% 
                              bzw. 33 1/3 66 2/3 0/0     
 
                            - 75%-Regelung – sorgt für einen günstigeren Beitrag 
 
                            - hohe Überschüsse zur sofortigen Beitrags- 
                              reduzierung oder zur Anlage in einen Aktienfonds 
 
 
 Besonderes Highlight      - Einteilung in 5 Berufsgruppen: 

                              - Akademiker mit besonders niedrigem Risiko 
                              - Akademiker 
                              - kaufmännische Berufe 
                              - Handwerker 
                              - Berufe mit besonders hohem Risiko 
                             
                            - Verzicht auf abstrakte Verweisung in allen  
                              Berufsgruppen 
 
                            - Wiedereingliederungshilfe für Berufsunfähige in  
                              Höhe von sechs Monatsrenten bei Aufnahme einer 
                              neuen beruflichen Tätigkeit 
 
 
 Kundenfreundliche         - Verzicht auf die gesetzlich vorgesehenen 

  Bedingungen                 Beitragserhöhungsmöglichkeiten durch Ausschluss 
                              von § 41 und  § 172 Versicherungsvertragsgesetz 
 
                            - keine Beitragserhöhung – auch wenn sich das  
                              persönliches Risiko erhöht (z.B. bei Berufswechsel) 
 
                            - keine vorvertragliche Anzeigepflicht zwischen  
                              Antragsstellung und Versicherungsbeginn 
 

http://www.versicherungsgesetze.de/versicherungsvertragsgesetz/0041.htm
http://www.versicherungsgesetze.de/versicherungsvertragsgesetz/0172.htm
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                            - weltweiter Versicherungsschutz 
 
                            - kein Leistungsausschluss bei Kriegsereignissen  
                              außerhalb Deutschlands, sofern der Versicherte  
                              nicht aktiv beteiligt war oder bei Einsätzen  
                              mit Mandat der NATO oder UNO 
 
                            - kein Leistungsausschluss bei Verkehrsdelikten 
 
                            - Versicherungsschutz auch für Hausfrauen,  
                              Studenten und Auszubildende – als Zusatz- 
                              versicherung sogar für Schüler 
 
                            - voller Versicherungsschutz auch bei Ausscheiden 
                              aus dem Beruf (z.B. wegen Mutterschutz oder  
                              Erziehungsurlaub) 
 
                            - Rücktrittsrecht wegen Verletzung der  
                              vorvertraglichen Anzeigepflicht nur in den  
                              ersten 5 Jahren 
 
                            - 100% Leistung schon ab einem Pflegepunkt 
 
                            - Nachversicherungsgarantie bei bestimmten 
                              Ereignissen - ohne erneute Gesundheitsprüfung  
                             (z.B. bei Heirat oder Geburt eines Kindes) 
 
                            - Ausbaugarantie in den ersten 5 Jahren bis 
                              zum Alter 35 - ohne erneute Gesundheitsprüfung 
 
 
 Professionelle            - keine Meldefrist bei Berufsunfähigkeit 

  Leistungsabwicklung 
                            - freie Arztwahl 
 
                            - keine Arztanordnungsklausel 
 
                            - für die Dauer der Leistungsprüfung zinslose  
                              Beitragsstundung oder Rückerstattung dieser  
                              Beiträge im Leistungsfall mit 5% Zins 
 
                            - Prüfung eingereichter Unterlagen innerhalb von  
                              10 Arbeitstagen - Schadenersatz bei  
                              Fristüberschreitung 
 
                            - Berücksichtigung der Lebensstellung des alten  
                              Berufs, wenn sich die Lebensstellung durch einen  
                              Berufswechsel innerhalb der letzten zwölf Monate 
                              verschlechtert hat 
 
                            - Prognose > voraussichtlich 6 Monate  
                              berufsunfähig < reicht 
 
                            - Leistung immer ab Eintritt der Berufsunfähigkeit - 

auch rückwirkend  
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Angebotsanforderung für die 

Berufsunfähigkeitsversicherung 
 

 
 
Einfach ausfüllen, zurücksenden oder faxen an: 
SiTAX Hannover GmbH: Fax-Nr.: 0511 / 58 49 73 
 
 
Antragsteller:  o männlich  o weiblich 
 
 
Name/Vorname:  
 
 
Straße/Nr.: 
 
 
PLZ/Ort: 
 
 
Geburtsdatum: 
 
 
Telefon:    Fax 
 
 
E-Mail-Adresse: 
 
 
 
Zusätzliche Informationen 
 
 
Das Versorgungskonzept – Berufsunfähigkeitsvorsorge 
 
Gewünschte Monatsrente:   Euro 
 
Zahlungsweise:  
O jährlich  o halbjährlich o vierteljährlich  o monatlich 
 
 
 
Ihre berufliche Tätigkeit: 
 
Seit:    Jahren 
 
Gewünschtes Endalter:  
 
Versicherungsbeginn:  
 
 
 
Datum Unterschrift  
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